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Protokoll über die, am Mittwoch, den 12. Dezember 2018 um 18.00 Uhr im Rathaus Pressbaum stattgefundene ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES ÖFFENTLICHER TEIL  Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, StR DI Josef Wiesböck, GR Franz Kerschbaum, GR Thomas Tweraser, GR Martin Söldner, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Jutta Polzer, GR Roswitha Hejda, , GR Elisabeth Szerencsics, GR DI Robert Hartlieb, GR Maria Auer  Fraktion SPÖ:  GR Dr. Peter Großkopf , StR Reinhard Scheibelreiter, GR Ing. Anton Strombach, GR Ing. Thomas Ded Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, GR Ing. Jochen Pintar Fraktion FPÖ:    GR Mag. Helfried Jedlaucnik, GR DI Verena Nekham, StR  Anna-Leena Krischel Bakk.phil Fraktion GRÜNE:   GR Christine Leininger, UStR Michael Sigmund,  Fraktion NEOS:      GR Tanja Ehnert, GR Alexander Knapp  Entschuldigt: Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ), GR Franz Alexander Langer (SPÖ), GR Michael Soder MSc (SPÖ)GR Günter Fahrner (WIR), GR DI Erik Kieseberg (ÖVP), GR Renner (GRÜNE), GR Knapp (NEOS)  Entschuldigt GR DI Hartlieb, GR Naber, StR Scheibelreiter, GR Pintar, GR Jedlaucnik,  verspätet:    StR Scheibelreiter kommt während dem TOP  FF-Haus Neubau     GR Pintar kommt während TOP 2  Frühzeitig verlassen: GR Ehnert verlässt nach dem öffentlichen Teil die Sitzung. Auskunftspersonen: StADirin. Andrea Hajek Schriftführerin:  Evelyn Stattin Beginn:   18.09 Uhr Ende:    20:37 Uhr  Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind erfolgt, die Beschlussfassung ist nicht gegeben. Die Sitzung wird daher um 15 Minuten verschoben. GR Jedlaucnik ist eingetroffen, daher ist die Beschlussfähigkeit gegeben und die Sitzung fängt um 18:09 Uhr an.   Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor.  1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2018 eingebracht von Hrn. Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner bezüglich eines Vergleichsabschlusses mit HR Franz Pronegg 
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 Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 16 statt.  2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2018 eingebracht von Hrn. Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner bezüglich BBG-Rahmenvereinbarung “Lieferung elektrischer Energie 2019-2021 GZ 2201.03029 - Los 5 UZ 46  Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 13 statt.  Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein:   TAGESORDNUNG Öffentlicher Teil  1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 2. Voranschlag 2019 und Beschlüsse zum Voranschlag 2019 (StR DI Wiesböck) 3. Funktionsdienstpostenverordnung (StR DI Wiesböck) 4. Topothek (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 5. Außer- und überplanmäßige Bedeckungen 2018 (StR DI Wiesböck) 6. Kontrahentenvertrag Straßenbeleuchtung NEU (UStR DI Brandstetter) 7. Ersatzteile für Straßenbeleuchtung NEU (UStR DI Brandstetter) 8. Winterdienst Bonna (UStR DI Brandstetter) 9. Lichtpunktvertrag Str.bel. NEU mit MG Sieghartskirchen (UStR DI Brandstetter) 10. Annahme Fördervertrag KPC WVA BA10 Transportleitung (UStR DI Brandstetter) 11. Grundsatzbeschluss FF-Haus Neubau (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 12. Bericht Naturbestattung (GR Mag. Jedlaucnik/StR Scheibelreiter) 13. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 14. Berichte  
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Nicht öffentlicher Teil 
15. Personalangelegenheiten (StR DI Wiesböck) 16. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 17. Berichte  
Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 
Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 28.11.2018 vor. Das Protokoll ist somit genehmigt. 
Bgm. Schmidl-Haberleitner zieht TOP 11 Feuerwehrhaus vor. 
Zuziehung von Hrn. GF Bmstr. DI Szerencsics als Auskunftsperson zu Top 11.  
Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge zustimmen, dass Hr. GF Bmstr. DI Szerencsics als Auskunftsperson zu Top 11 zugelassen wird.  
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig  
 
Zu Top 11 – Grundsatzbeschluss Neubau Feuerwehrhaus 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.11.2017 den Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrhauses in Pressbaum gefasst. 
Nach vielen Überlegungen und Besprechungen bezüglich kostengünstiger Lösungen hat die Fa. PKomm GF Bmstr. DI Szerencsics gemeinsam mit Bmstr. Höfer den Vorschlag eines Um- und Zubaues beim bestehenden Gebäudes ausgearbeitet und durchgerechnet. Weiters kann bei der Umsetzung dieses Projektes der Keller und auch das 2. Obergeschoß zur Vermietung genutzt werden. 
 
Projektstudio sowie Kostenschätzungen liegen vor. 
Weiters wurde auch bereits vom NÖ Landesfeuerwehrverband eine erneute Stellungnahme zu dem vorliegenden Entwurf übermittelt. 
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Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, das Projekt Feuerwehrhaus wie oben angeführt durchzuführen. Dieser Beschluss ersetzt die bereits gefassten Beschlüsse bezüglich Neubau Feuerwehrhaus aus den letzten Jahren. 
Die Finanzierung ist noch mit dem Land NÖ weiter abzuklären und nach positiver Zusage wird dem Gemeinderat ein diesbezüglicher Nachtragsvoranschlag zur Beschlussfassung vorgelegt.   Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Wortmeldungen: GR Mag. Jedlaucnik, UStR Sigmund, Bgm. Schmidl-Haberleitner, GR DI Nekham, 
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Zu Top 2 - Voranschlag 2019 und Beschlüsse zum Voranschlag  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck / R. Bauer)  Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2019 liegt vom 16.11.2018 bis 30.11.2018 zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages wurde am 14.11.2018 öffentlich kundgemacht. Der vorliegende VA 2019 ist in der Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2018 und in der Sitzung des Stadtrates voraussichtlich am 03.12.2018 vor zu beraten und soll in der GR Sitzung am 12.12.2018 beschlossen werden.    
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 Der Voranschlag weist folgende Gesamtbeträge im oH bzw. im aoH aus:   Einnahmen oH 17.586.300,00 Ausgaben oH 17.586.300,00   Einnahmen aoH   2.604.000,00 Ausgaben aoH   2.604.000,00  Das Voranschlagsinformationsblatt des Amtes der NÖ Landesregierung wurde eingearbeitet. Die aufgelegte Fassung weist einen Soll-Überschuss aus dem Jahr 2018 von  € 500.000,00 auf. In der Auflage wurden die wichtigsten Einnahmenpositionen bei Wasser und Kanal entsprechend der letzten Quartalsvorschreibung auf Basis der Gebührenverordnungen geschätzt.  Im mittelfristigen Finanzplan wurden folgende anstehende Projekte berücksichtigt: a) Schultausch – MFP 2021 b) FF KFZ Ankäufe – MFP 2022 c) Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen  Der Neubau FF-Gebäude wird bei Bedarf in einem NTR-VA eingebaut.  
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Eine Stellungnahme zum Voranschlag 2019 von Hrn. Rauchberger, sowie die Präsentation von Hrn. DI Wiesböck liegt dem Protokoll bei.   StR DI Wiesböck stellt den  Antrag:  Der aufliegende Voranschlag 2019 incl. mittelfristigen Finanzplan bis 2023, sowie der  Dienstpostenplan 2019, die Deckungsfähigkeit der Personalkosten und die Gemeindesteuern sollen wie vorstehend beschlossen werden.  Entscheidung:  Dafür: Mehrheit des Gemeinderates   Stimmenthaltung:  UStR Sigmund, StR Krischel bakk.phil., StR Kalchhauser, GR Ehnert, GR Ing. Pintar, GR Leininger, GR Mag. Jedlaucnik,  Wortmeldungen: GR Mag. Jedlaucnik, StR Kalchhauser, UStR Sigmund, StR DI Wiesböck, Bgm. Schmidl-Haberleitner,   Mehrheitlich angenommen  
Zu Top 3) – Funktionsdienstpostenverordnung wurde von der heutigen Sitzung abgesetzt!   zu Top 4 - Thematik Topothek Sachverhalt (vorbereitet von Bgm.Schmidl-Haberleitner/A.Hajek)  Die Topothek ist ein Online-Archiv, das in lokalen Einheiten betrieben wird. Die Topothek ist die Plattform, auf der unter Mitarbeit der Bevölkerung das lokalhistorisch relevante Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, gesichert, erschlossen und online sichtbar gemacht wird. Die Zielsetzung der Topothek ist es, das historische Erbe Europas digitalisiert über das Web verfügbar zu machen. Mit allen Vorteilen, die eine zeitgemäße datenbankmäßige Erfassung bietet, finden Sie die Bild- oder Dateiinhalte nach Schlagworten, Datum und Blickwinkel auf der Karte. Nur regionale Kräfte können die örtliche Geschichte umfassend und detailliert sichern. Daher ist das Prinzip der Topotheken, dass ihre Betreuer, die Topothekare und Topothekarinnen, in der Gemeinde verankert sind. Sie können durch ihre Vertrautheit mit den örtlichen Gegebenheiten die regional relevanten Fragen stellen, historische Quellen auffinden und mit ihrer Ortskenntnis die Einträge hochwertig beschlagworten und verorten. Vor allem jenes historische Material, das sich in verstreutem Privatbesitz befindet, wird in den Topotheken durch die Verschlagwortung und Verortung virtuell vereint. So können Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs wie „Hauptstraße 18“ alle Einträge, auf denen sich dieses Gebäude befindet ebenso aufrufen wie alle Fotos oder Texte, die sich auf einen Begriff wie „Kinderwagen“ oder „Feldarbeit “ mit einem Klick auf der Ergebnisseite vereinen. Besonders wertvolle Ergebnisse ergeben sich für genealogische Recherche, werden doch auch zahlreiche Vorfahren namentlich auffindbar. Das Originalmaterial verbleibt ebenso wie alle Nutzungsrechte, die über die Darstellung in der Topothek hinausgehen, bei den jeweiligen Besitzern.   
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Hinweis:  Die Verbuchung soll über die HH 1/360-042 Amts-Betriebs und Geschäftsausstattung Außerplanmäßige Bedeckung gegeben unter: 1/360-010 Gebäude/Wohnung. Laufende Kosten ab 2019: 1/360-728 Entgelte sonstige Leistungen.  Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge die Anschaffung einer Topothek ab 01.01.2019 mit Kosten von monatlich € 83,-- und einmalig die Einrichtgebühr von € 425,-- (Preise verstehen sich brutto für netto) beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig 

       



Gemeinderatssitzung am 12.12.2018 – öffentlicher Teil 

15   

zu Top 05 – Außer-und überplanmäßige Bedeckungen  
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 StR DI Wiesböck stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge die außer-und überplanmäßige Bedeckungen mit Stand 10.12.2018 beschließen.  Bedeckungen: Mehreinnahmen Wasseranschluss 2/850-850 140.000 Euro. Mehreinnahmen Kanalanschluss 2/851-850 180.000 Euro und SV-Honorare nicht verrechenbar 1/211-642100 15.000 Euro  Entscheidung: Dafür: Einstimmig 
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 zu Top 06 – Kontrahentenvertrag Straßenbeleuchtung NEU   Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl)  Mit Umstellung der Straßenbeleuchtung sowie dem Vertragsende der diesbezüglichen Kontrahentenleistungen für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde diese durch die Firma LUX GmbH (derzeitige Bauaufsicht beim Umbau) neu ausgeschrieben.  Die Ausschreibungsunterlagen wurden nach Eignungsprüfung an 5 Firmen versendet, bei der Angebotsöffnung am 29.11.2018 wurden 2 Angebote abgegeben.   Seitens der ausschreibenden Firma LUX GmbH liegt nunmehr der diesbezügliche Prüfbericht vor und eine Vergabeempfehlung.  Die Finanzierung / Bedeckung ist durch 1/816-619 Instandhaltung Straßenbeleuchtung gegeben.  UStR DI Brandstetter stellt den Antrag: Der GR möge die Vergabe der Kontrahentenleistungen zur öffentlichen Straßenbeleuchtung an die Firma eww Anlagentechnik GmbH für die Jahre 2019 – 2021, optional verlängerbar bis 2023, gemäß dem Angebot vom 28.11.2018 in der Gesamtsumme von € 743.111,41 inkl.Ust. beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Mag. Jedlaucnik,   
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zu Top 07 – Ersatzteile für Straßenbeleuchtung NEU zusätzliche Beauftragung Firma EWW  SACHVERHALT (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl)  Die Fertigstellung der Umstellung hinsichtlich Straßenbeleuchtung ist im Wesentlichen für Ende 2018 geplant. Um für eine nahtlose Wartung ab 1.1.2019 gerüstet zu sein, ist die Anschaffung von Ersatzteilen beabsichtigt.  Vorliegendes Angebot ist durch die Firma LUX GmbH (Bauaufsicht) geprüft.  Die Finanzierung / Bedeckung ist durch 1/816-619 Instandhaltung Straßenbeleuchtung gegeben.  UStR DI Brandstetter stellt den Antrag: Der GR möge die Kosten für die Anschaffung von Ersatzteilen zur Straßenbeleuchtung NEU durch die Firma EWW gemäß Angebot in der Gesamtsumme von € 4.885,06 beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig   
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zu Top 08 –  Bericht Winterdienst Bonna  SACHVERHALT (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl)  Die Firma Hochreiter führt nicht mehr den Winterdienst in der Saison 2018/2019 in den Ortsbereichen „In der Au“ und „In der Bonna“ durch.  Die Nachfolgebeauftragung stellt sich aktuell als sehr schwierig dar. Weitere 3 Firmen erteilten uns eine Absage. Die Firma Gnant stellte in Aussicht die diesbezüglichen Arbeiten zu übernehmen.  Aktuell liegt leider noch kein unterfertigter Vertrag der Firma Gnant vor.   MG Sieghartskirchen betreut einstweilen die 2 Siedlungen (In der Au, In der Bonna) mit der Schneeräumung.     zu Top 09 – Bericht Lichtpunktvertrag Str.bel. NEU mit  MG Sieghartskirchen  SACHVERHALT (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl)  Bezugnehmend auf den GR-Beschluss vom 21.03.2018 Top 7 wurde die Abrechnung über die MG Sieghartskirchen beschlossen. Die wiederum rechnet pro Lichtpunkt mit der EVN ab.  Aktuell liegt leider noch kein diesbezüglicher Vertrag vor.   zu Top 10 –  Annahme Fördervertrag WVA BA 10 Transportleitung Hochbehälter   SACHVERHALT (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl)  Mit Errichtung der WVA Bauabschnitt 10 Transportleitung für die Hochbehälter Haitzawinkel und Karriegel wurde bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH um diesbezügliche Fördermittel angesucht. Zur Annahme des Fördervertrages ist eine entsprechende Annahmeerklärung durch den GR erforderlich.   UStR DI Brandstetter stellt den Antrag: Der GR möge die Annahme des Förderungsvertrages der KPC GmbH für die Errichtung der WVA BA 10 Transportleitung HB Karriegel und Haitzawinkel beschließen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  
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Zu Top 12 – Bericht: Waldfriedhof/Naturbestattungsanlage 
Zum Thema „Waldfriedhof“ wurde seitens der SPÖ am 19.9.2018 ein Dringlichkeitsantrag eingebracht.  
Bereits am  23.5.2018 fand im Ausschuss für Gemeindeeinrichtungen auf Anregung der Frau Stadtamtsdirektorin eine erste Behandlung dieser Thematik statt. (Hierzu gibt es auch ein Schreiben der FPÖ vom April 2015) 
Weiters wurde dieser Punkt in den Ausschusssitzungen am 1.10. und 5.11.2018 besprochen. 
Auskünfte wurden u.a. seitens Frau Hajek bei der Firma „Paxnatura“ eingeholt und u.a. durch die Geschäftsführung der Firma Naturbestattung GmbH in der Ausschusssitzung am 5.11. erteilt. 
Derzeit werden ca. 5% der Beerdigungen auf Waldfriedhöfen gewünscht. (Für Pressbaum wären dies ca. 2-3 pro Jahr) Möglicherweise mit steigender Tendenz. 
 
Die rechtliche Grundlage bildet das niederösterreichische Bestattungsgesetz (NÖ Bestattungsgesetz 2007) 

 Naturbestattungsanlagen können errichtet und betrieben werden von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften. 
 Für die Errichtung und den Betrieb einer Bestattungsanlage … ist die Bewilligung der Landesregierung erforderlich. (siehe § 21) 
 Die Friedhofsordnung ist von der Gemeinde zu erlassen. (§24) 
 Etc.  

Folgende Aussagen/Informationen stimmen sowohl für Firma „Paxnatura“ als auch Firma „Naturbestattung“ zu bzw. sind tw. gesetzlich verpflichtet: 
- Beisetzung nur in verrottbaren Urnen oder Aschenkapseln - Jedes Grab wird nur einmal vergeben. An einem Baum sind jedoch mehrere Gräber möglich  - Geodatenerfassung erfolgt durch die jeweilige Firma - Keine Niederlegung von Blumen, Kränzen etc. - Keine Gedenktafeln 
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- Einige Parkplätze sollten in der näheren Umgebung vorhanden sein - Gehwege im Areal kommen von alleine - Kosten für eine Grabstätte fallen nur einmal an - Instandhaltung des Geländes erfolgt durch das jeweilige Unternehmen - Kosten für die Errichtung trägt die Gemeinde. Diese sind vom jeweiligen Waldstück abhängig und können hier nicht beziffert werden. (Vor der Indienststellung sind mitunter umfangreiche waldbauliche Maßnahmen (ausdünnen und durchforsten) erforderlich) - Bis zur Eröffnung einer Naturbestattungsanlage dauert es ca. ½ bis 1 Jahr Bei den flächenmäßigen Größenangaben differenzieren die Angaben. „Paxnatura“ nennt 10.000 bis 15.000m², „Naturbestattung“ spricht von 4.000 bis 6.000m² aber es sollte Erweiterungspotential geben. 
Als etwaige Waldflächen werden von den Ausschussmitgliedern  u.a. Wälder am Pfalzberg (Nähe zu Steinerhof), Kaiserspitz, Am Hagen, Rauchengern (Nähe zu Berger) genannt  Der Ausschuss kam zu der Entscheidung weitere Schritte erst nach einer etwaigen positiven Grundsatzempfehlung des Gemeinderats zu unternehmen.  Hierzu hat es einen Beschluss des Ausschusses auf Empfehlung an den Gemeinderat „er möge einem Grundsatzbeschluss für die Gemeinde Pressbaum zur Errichtung einer Naturbestattungsanlage zustimmen“ gegeben.  Anlagen:  Antrag SPÖ Protokoll vom 23.5. TOP 5 Protokoll vom 1.10. TOP 9 Protokoll vom 5.11. TOP 3  Schreiben FPÖ  
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Zu Top 13 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
Frau / Herrn / Firma Damen und Herren des Gemeinderates 

Aktenzeichen: Stadtamt 
BearbeiterIn: Mag. Schindlecker 
e-mail: sabine.schindlecker@pressbaum.gv.at 
Telefon: 02233/522 32-92 
Datum: 13.12.2018 

 
Betreff Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2018 eingebracht von Bgm Schmidl-Haberleitner bezüglich BBG-Rahmenvereinbarung “Lieferung elektrischer Energie 2019-2021 GZ 2201.03029 - Los 5 UZ 46 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 
Mit Schreiben vom Dezember 2018 übermittelte die Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. die BBG-Rahmenvereinbarung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021 GZ 2201.03029 - Los 5 UZ 46. 
Als Bestbieter des Loses 5 UZ 46 der Ausschreibung 
„Lieferung elektrischer Energie 2019-2021" GZ 2201.03029 wird die Stadtgemeinde Pressbaum erneut von der Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. mit 100% erneuerbarer Energie beliefert. 
Bgm Josef Schmidl-Haberleitner stellt den Antrag auf Zuerkennung der Dringlichkeit. 
 

Der Bürgermeister: 
 

Josef Schmidl-Haberleitner 
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Zu Top 13 - Dringlichkeitsantrag  
 BBG- Rahmenvereinbarung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021“ GZ 2201.03029- Los 5 UZ 46 
Sachverhalt: (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/Mag.S.Schindlecker) 
In der Gemeinderatssitzung vom 27.09.2017, Top 31 wurde beschlossen:  

1. die BBG zu bevollmächtigen und 2. die verbindliche Teilnahme an der Ausschreibung BBG GZ 2201.03029 der Bundesbeschaffung GmbH (Strombeschaffung für 2019 bis 2021 mit Kündigungsmöglichkeit durch die BBG bzw. den Lieferanten nach dem zweiten Jahr)  
Als Bestbieter des Loses 5 UZ 46 der Ausschreibung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021“ GZ 2201.03029 wird die Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. ab 01.01.2019 die Stadtgemeinde Pressbaum erneut mit 100% erneuerbarer Energie beliefern. 
Anbei die BBG- Rahmenvereinbarung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021" 
GZ 2201.03029- Los 5 UZ46: 
 
Naturkraft 100% grüner Strom 
 
Stadtgemeinde Pressbaum 
Hauptstraße 58 
3021 Pressbaum 
 
Bearbeiter/in     Tel. / Dw.     Datum 
Norbert Stummer   +43 190417-13332     Dezember 2018 
 
Willkommen bei der NATURKRAFT! 
BBG-Rahmenvereinbarung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021" 
GZ 2201.03029 - Los 5 UZ46 
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Gemeinsam mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), dem Einkaufsdienstleister der 
Republik Österreich, freuen wir uns als Bestbieter des Loses 5 UZ 46 der Ausschreibung 
„Lieferung elektrischer Energie 2019-2021" GZ 2201.03029, Sie erneut als 
Kunden begrüßen zu dürfen. 
Die erfolgreiche Teilnahme am Verfahren erfolgte über die Bietergemeinschaft 
EnergieAllianz Austria (EAA). 
Ab 01.01.2019 werden Sie von der Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. 
(NATURKRAFT), einer Tochtergesellschaft der EAA mit 100% erneuerbarer Energie 
beliefert. Die Stromaufbringung der Naturkraft folgt den strengen Kriterien des 
österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 46) und leistet somit einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz und einem ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt. 
Die NATURKRAFT hat sich zum Ziel gesetzt, Strom ausschließlich aus erneuerbaren 
Energiequellen (Wasser, Wind, Biomasse, Erdwärme, Sonne etc.) zu beziehen. 
Im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit steht die dauerhafte Belieferung von Privat-, 
Business und Großkunden. Mit dem Umstieg auf grünen Strom können Kunden von 
NATURKRAFT einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Nutzung natürlicher 
Ressourcen leisten. 
Unser Service beginnt bereits, bevor Sie unser Kunde sind: z.B. beim Vertrags- 
Infoservice oder beim Wechsel-Management. 
Ihre Vorteile auf einem Blick: 
• Ein persönlicher Ansprechpartner mit Experten-Know-how steht zu Ihrer Verfügung 
• Sämtliche Energiewechsel-Formalitäten werden verlässlich und kostenlos 
durchgeführt 
• Eine transparente Gesamtrechnung übersichtlich aufgegliedert in die einzelnen 
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Kostenbestandteile wie Energie, Netz, Steuern und Abgaben. 
Eine Anlagenliste und die Höhe der Teilbetragsvorschreibungen werden Ihnen gesondert 
übermittelt. 
Für Rückfragen und Informationen stehen Ihnen die Ansprechpartner unseres Teams 
jederzeit gerne zur Verfügung: 
Vertrieb: 
Norbert Stummer   Tel: 01 90410-13332   Mail: norbert.stummer@naturkraft.at 
Kundenmanagement: 
Renate Novak    Tel: 0190410-13567   Mail: renate.novak@naturkraft.at 
Verrechnung: 
Silvia Reichenauer   Tel: 0190410-13553  Mail: Silvia.reichenauer@energieallianz.at 
Wir danken für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Mit freundlichen Grüßen 
Karl Borowy 
Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. 
 
UStR DI Brandstetter stellt den 
Antrag:  
Der Gemeinderat möge die vorliegende BBG- Rahmenvereinbarung „Lieferung elektrischer Energie 2019-2021“ GZ 2201.03029 - Los 5 UZ 46 ab 01.01.2019 beschließen. 
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
 
 



Gemeinderatssitzung am 12.12.2018 – öffentlicher Teil 

41   

 
Zu Top 14 - Berichte 
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  Bgm: Grundstückschenkung - Eine Bürgerin möchte ihren Anteil der Liegenschaft in Rekawinkel (1/3) an die Stadtgemeinde verschenken. Eine Abklärung der Juristin erfolgt derzeit.   Rücktritt von GR Knapp mit Ende des Jahres. Bedankt sich bei den Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018.  
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StR Kalchhauser: Berichtet über Hassbriefe die an ihn gerichtet wurden. (Schreiben liegt dem Protokoll bei) Geplante Schließung der NMS (Schreiben liegt dem Protokoll bei) StR Heise stellt bzgl. NMS klar, dass Land ist an einer Weiterführung der NMS aufgrund der geringen Schülerzahl nicht interessiert. Tendenz sinkend. GR Tweraser: Einladung zum Weihnachtsmarkt 14.12. bis 16.12.2018 Hansevilla GR Dr. Großkopf: Ankündigung im Amtsblatt bzgl  Öbb Fahrplan halbstunden Takt während der Hauptverkehrszeit. StR Scheibelreiter: 31.12.2018 findet vor dem Rathaus zwischen 10 und 14 Uhr ein kleiner Empfang statt, 16.12.2018 um 15:30 Magic Valentino im Gasthaus Mayer UStR Sigmund: 14.01.2019 Besprechung Klimafest für das 20jährige Jubiläum  GR Auer: Straße Klaushäusl (Bundesforststrasse) Anrainer können die Schneeräumung nicht mehr alleine durchführen  - Schneeräumung wird von Bgm und UStR DI Brandstetter abgeklärt. Was ist mit der alten Weihnachtsbeleuchtung geschehen, wird diese an die Betriebe im Ort zurückgegeben? StR Scheibelreiter informiert, dass die Beleuchtung nicht mehr zu gebrauchen ist – diese befindet sich jetzt am Bauhof Durch die Aufhebung der Kurzparkzone, beklagen sich Bürger, dass keine Parkplätze vor dem Rathaus vorhanden sind. Vorschlag -  Ausschuss für Straßen behandeln. Alle Fraktionen bedanken sich für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander im Jahr 2018 und wünschen allen schöne Weihnachten.    Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:37 Uhr.  V.g.g.     Der Bürgermeister:     Die Schriftführerin:     .......................................    …………………………………… Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                      Evelyn Stattin    Die Protokollprüfer:     …………………………………..   ............................................ StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)    
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  .......................................................  ................................................ StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)  StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ)     ......................................................      …………………………………………… GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS)     
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                                                                        Unabhängige Bürgerliste WIR!  Stellungnahme zur Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 12. Dezember 2018 / 18:00 Uhr  Top 14.                                            1. Bericht:   Sehr geehrte Damen und Herren!  Aus gegebenem Anlass kann ich Ihnen berichten, dass gegen mich mittlerweile etwa 45 Hassbriefe verschickt wurden.  Keine einzige dieser Aussendungen ist mit sachlichem Inhalt, sondern schlicht und einfach mit dem Bestreben beleidigend, diskriminierend und verletzend zu sein.  Apropos verletzend: Bei all den bisher strafrechtlichen Anstrengungen gegen mich schreckte man nicht einmal zurück, Manipulationen an meinem Motorrad vorzunehmen. Leicht auszudenken was passiert, wenn während der Fahrt der Motor blockiert. Aber selbst derartige Strafbestände scheint man in Kauf zu nehmen, um Wirkung zu erzielen. 
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Unter all dem „Schriftverkehr“ findet sich auch eine anonym verfasste Glosse im periodisch erscheinenden politischen Druckwerk „Der Pressbaum“; wieder mit unwahrem Inhalt (nachzulesen im Internet) und immer wieder mit dem mehrfachen Vermerk „Sommerlochstadtrat“.  Diese Bezeichnung findet sich auch bei vielen der verschickten Hasstiraden.   Ein Umstand, der zeigt, wie hasserfüllte Rhetorik zur Vergiftung der Atmosphäre beitragen kann und sachbezogene Gemeinschaftsarbeit unmöglich erscheinen lässt.  Bürgervertreter, die von ihren Mitbürgern gewählt wurden, sollten miteinander arbeiten und nicht ihr Interesse am Denunzieren anderer verschwenden. Aber selbst vor wahnwitzigen Anzeigen, wie, dass die örtliche Polizei Nachschau nach einem gefangenen Schimpansen halten soll, schrecken Denunzianten nicht zurück, um Mitmenschen in Misskredit zu bringen. Die Polizei muss gesetzeskonform solchen „Hinweisen“ nachgehen und scheinen sie noch so absurd zu sein. Von den Kosten, die derartige Feindseligkeit verursachen, ganz zu schweigen. Verständlich, wenn sich die Bevölkerung aus solchem politischen Dunstkreis angeekelt abwendet.   Denken Sie an diese Zeilen, wenn Sie jetzt zur weihnachtlichen Zeit von Glückwünschen, Frieden und Harmonie sprechen. 
Wolfgang Kalchhauser, StR 

                                                                                                              Unabhängige Bürgerliste WIR!   
Da WIR! im Rahmen unserer Recherchen auf zur Verfügung stehendes Informationsmaterial angewiesen sind und anderslautende Unterlagen nicht kennen, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Sollten uns anderslautende Daten zur Verfügung gestellt werden, werden wir nach Überprüfung der Sachlage den Bericht gerne redigieren.“ 
  
Top 14.                                         2. Bericht 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 
WIR! gehen davon aus, dass auch Sie am Montag, 3. Dezember 2018 / 19:31 eine E-Mail zur geplanten Schließung der „Neuen Mittelschule Pressbaum“ bekommen haben! 
Von dieser geplanten Schließung WIR! nichts wussten, obwohl am Abend des 3. Dezember eine Stadtratssitzung stattfand und kein Wort darüber erwähnt wurde.  
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Dieses Schreiben informiert, dass die NMS offensichtlich ab Sommer 2020 geschlossen wird. Sämtliche betroffene Schülerinnen und Schüler bleibt sodann die Wahl, die Schulen in den angrenzenden Gemeinden zu besuchen. All jenen, die den Besuch einer katholischen Privatschule vorziehen, wird die Stadtgemeinde Pressbaum das Schulgeld für die private NMS im Sacre Coeur Pressbaum bezahlen.  
Aus welchen Gründen auch immer, für eine Stadtgemeinde sicher kein Renommee, wenn sie Kinder in die umliegenden Gemeinden schicken muss.  
Werter Herr Bürgermeister, 
daraus ergeben sich folgende Fragen: 

 Warum wurde weder Stadtrat noch Gemeinderat darüber informiert? 
 Wurden die Elternvereine darüber informiert? 
 Wie hoch belaufen sich die Kosten einer solchen „Örtlichen Ausschulung“ der betroffenen Pressbaumer Schülerinnen und Schüler? 
 Was sind die Gründe, dass Schülerinnen und Schüler in Nachbargemeinden untergebracht werden müssen, während in den bedeutend kleineren Nachbargemeinden Volks- u. Mittelschule ausgebaut werden? 
 Auf Nachfrage konnte bisher kein zuständiger Ausschuss für die geplante Schulschließung gefunden werden. Wer trifft in unserer Stadtgemeinde solche Entscheidungen?  

                                                                                                              Unabhängige Bürgerliste WIR!  
Da WIR! im Rahmen unserer Recherchen auf zur Verfügung stehendes Informationsmaterial angewiesen sind und anderslautende Unterlagen nicht kennen, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Sollten uns anderslautende Daten zur Verfügung gestellt werden, werden wir nach Überprüfung der Sachlage den Bericht gerne redigieren.“ 
 


